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Rechtsgrundlagen der 

Europäischen Union 

Die Verträge von 

Maastricht und  

Lissabon  

EU als supranationales 

Gebilde 

1 Grundlagen des Unionsrechts 

1.1 Die Europäische Union 

1.1.1 Prozess der europäischen Integration und Rechtsgrundlagen der heutigen 

Europäischen Union 

 Lesen Sie bitte Art. 1-3 EUV. 

Bei der Europäischen Union handelt es sich rechtstechnisch um völkerrechtliche Verträge 

zwischen den Mitgliedstaaten.1 Begonnen hat die europäische Integration mit dem Ver-

trag über die „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (EGKS) von 1951. 1957 folgte 

die „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ (EWG) und 1958 die „Europäische Atomgemein-

schaft“ (EAG).2 Heute basiert die EU auf zwei völkerrechtlichen Verträgen, dem „Ver-

trag über die Europäische Union“ (EUV) und dem „Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union“ (AEUV).3 Diese sind aus den vorherig genannten Gründungs-

verträgen der Europäischen Gemeinschaften und deren späteren Ergänzungen, wie der Ein-

heitlichen Europäischen Akte 1987, dem Vertrag von Maastricht 1993, dem Vertrag von 

Amsterdam 1999, dem Vertrag von Nizza 2003 und dem Vertrag von Lissabon 2009, her-

vorgegangen. 

Von der „Europäischen Union“ wird seit dem Maastrichter Unionsvertrag vom 1.11.1993 

gesprochen. Dadurch wurden eine Fortsetzung und eine Vertiefung des europäischen Eini-

gungswerkes über das Wirtschaftliche hinaus erreicht. Während die Motivation zur europä-

ischen Integration vorrangig politisch war, erfolgte die Umsetzung bis zu diesem Zeitpunkt 

größtenteils in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Doch die Konzentration auf die wirtschaft-

liche Integration zog auch eine politische Integration nach sich, wie durch den Maastrichter 

Vertrag deutlich wurde („Spill-over-Effekt“).4 Die EU bestand seitdem aus den bestehenden 

Europäischen Gemeinschaften und den neuen Feldern der Zusammenarbeit wie die Ge-

meinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der polizeilichen und justiziellen Zu-

sammenarbeit in Strafsachen (PJZ).5 2001 bis 2003 wurde vom sog. „Europäischen Verfas-

sungskonvent“ ein Entwurf für eine europäische Vertragsverfassung ausgearbeitet. Die be-

stehenden Verträge sollten in einer Europäischen Verfassung zusammengeführt werden, 

doch dieser Verfassungsentwurf scheiterte 2005 nach zwei negativen Referenden in Frank-

reich und den Niederlanden. Auf Grundlage des Verfassungsentwurfes wurde 2007 der Ver-

trag von Lissabon ausgearbeitet, der am 1.12.2009 in Kraft trat. Hinzu kamen durch diesen 

neue Politikbereiche wie zum Beispiel Energie, Katastrophenschutz und Klimaschutz.6 

Diese zahlreichen Reformprozesse waren geprägt durch einen Konflikt zwischen Befürwor-

tern der EU als einen Bundesstaat mit föderalistischen Strukturen, bei dem die Kompeten-

zen an eine übergeordnete Ebene übertragen werden und Befürwortern eines losen Staa-

tenbundes. Dabei hat sich letztlich eine Kompromisslösung durchgesetzt: Die EU ist ein 

 

1  Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 9. Auflage 2021, S. 1. 
2  Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 9. Auflage 2021, S. 1. 
3  Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 9.Auflage 2021, S. 102. 
4  Streinz, Europarecht, 11. Aufl. 2019, S. 14 ff. 
5  Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 9. Auflage 2021, S. 13 f. 
6  Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 9. Auflage 2021, S. 15 f. 
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Selbstbild der EU 

Organe der EU 

supranationales Gebilde sui generis, d.h. sie kann nicht den gängigen Kategorien Staa-

tenbund und Bundesstaat zugeordnet werden. Im Hinblick auf ihre Kompetenzen gelten das 

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und das Subsidiaritätsprinzip. Nach 

dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung kann die EU nur solche Materien regeln, 

die ihr von den Mitgliedstaaten übertragen worden sind.7 Nach dem Subsidiaritätsprinzip ist 

im Falle konkurrierender Kompetenzen zwischen der EU und den Mitgliedstaaten die EU nur 

tätig, wenn und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen nicht durch die 

Mitgliedstaaten besser erreicht werden können. 

Nach ihrem Selbstbild versteht sich die EU nicht nur als ein Wirtschaftsraum, sondern auch 

als politische Union und Wertegemeinschaft mit den in Art. 2 EUV postulierten Werten 

(Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die 

Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Minderheitenrechte). 

 

1.1.2 Die Organe der Europäischen Union im Überblick 

Die Organe der europäischen Union setzen sich aus sieben Institutionen zusammen. Die 

Aufgaben der Europäischen Zentralbank und des Europäischen Rechnungshof werden vor-

liegend nicht vertieft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Ausführlich Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 5 EUV Rn. 6. 
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Merkbox 

 Die Europäische Union basiert auf zwei völkerrechtlichen Verträgen: 

▪ Dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und 

▪ dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 

▪ Anders als andere völkerrechtliche Verträge binden sie nicht nur die Vertrags-

staaten untereinander, sondern die Staatsangehörigen können unmittelbar 

aus den Verträgen Rechte ableiten. 

 Die Kompetenzen der EU werden 

▪ bestimmt durch das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

▪ und weiter begrenzt durch das Subsidiaritätsprinzip. 

Kommission 

Art. 17 EUV 

Europäischer 

Rat 

Art. 15 EUV 

Rat der EU 

Art. 16 EUV 

Parlament 

Art. 14 EUV 

Gerichtshof 

Art. 19 EUV 



 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright & Haftungsausschluss 
 Die Unterlagen und Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Die ausschließlichen Nut-

zungs- und Verwertungsrechte stehen der Tax-Academy Prof. Dr. Wolfgang Kessler GmbH zu. 

Jede Art der Weitergabe oder weitergehenden Verwendung ohne ausdrückliche Genehmigung 

des Herausgebers ist untersagt. 

 Die vorliegenden Unterlagen und Darstellungen berücksichtigen den Rechtsstand im Zeitpunkt 

der Veröffentlichung.   

 Sie geben die von uns als vorzugswürdig erachtete Auffassung wieder. Eine abschließende Dar-

stellung wird nicht garantiert. Wir weisen darauf hin, dass die getroffenen Aussagen durch spätere 

Entwicklungen in Rechtsprechung und Wissenschaft beeinflusst werden können. In einem solchen 

Fall besteht keine Informationspflicht. 

 Die Ausführungen ersetzen keine Rechts- bzw. Steuerberatung. Sie stellen keine Rechts- oder 

Steuerberatung dar und begründen so keinen Haftungsanspruch. 

 Für Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

 Wir übernehmen keine Haftung für gegen Sie gerichtete Ansprüche, welche dadurch entstehen 

können, dass Sie Inhalte und Darstellungen einer weiteren Verwendung zugeführt haben. Dies 

gilt selbst dann, wenn diese unrichtig oder unvollständig gewesen sein sollten. 

 

 

 

 

 

ID: 0090-01-09-01-01-23 

 

Beratung und Service:  

Tel.: 0761 2160 71 0 

E-Mail: info@tax-academy.de   

Fax: 0761 2160 71 99 

www.tax-academy.de   

 

 

Postadresse:  

Tax-Academy  

Prof. Dr. Wolfgang Kessler GmbH 

Postfach 0180 

79001 Freiburg 

 

Beratung und Service:  

Tel.: 0761 2160 71 0 

E-Mail: info@tax-academy.de   

Fax: 0761 2160 71 99 

www.tax-academy.de   

 

 

Postadresse:  

Tax-Academy  

Prof. Dr. Wolfgang Kessler GmbH 

Postfach 0180 

mailto:info@tax-academy.de
http://www.tax-academy.de/
mailto:info@tax-academy.de
http://www.tax-academy.de/

	rz001
	rz002
	rz003
	rz004
	rz005
	rz006
	rz007
	rz008
	rz009
	rz010
	rz011
	rz012
	rz013
	rz014
	rz015
	rz016
	rz017
	rz018
	rz019
	rz020
	rz021
	rz022
	rz023
	rz024
	rz025
	rz026
	rz027
	rz028
	rz029
	rz030
	rz031
	rz032
	rz033
	rz034
	rz035
	rz036
	rz037
	rz038
	rz039
	rz040
	rz041
	rz042
	rz043
	rz044
	rz045
	rz046
	rz047
	rz048
	rz049
	rz050
	rz051
	rz052
	rz053
	rz054
	rz055
	rz056
	rz057
	rz058
	rz059
	rz060
	rz061
	rz062
	rz063
	rz064
	rz065
	rz066
	rz067
	rz068
	rz069
	rz070
	rz071
	rz072
	rz073
	rz074
	rz075
	rz076
	rz077
	rz078
	rz079
	rz080
	rz081
	rz082
	rz083
	rz084
	rz085
	rz086
	rz087
	rz087a
	rz087b
	rz087c
	rz088
	rz089
	rz090
	rz091
	rz092
	rz093
	rz094
	rz095
	rz096
	rz097
	rz098
	rz099
	rz100
	rz101
	rz102
	rz103
	rz104
	rz105
	rz106
	rz107
	rz108
	rz109
	rz110
	rz111
	rz112
	rz113
	rz114
	rz115
	rz116
	rz117
	rz118
	rz119
	rz120
	rz121
	rz122
	rz123
	rz124
	rz125
	rz126
	rz127
	rz128
	rz129
	rz130
	rz131
	rz132
	rz133
	rz134
	rz135
	rz136
	rz137
	rz138
	rz139
	rz140
	rz141
	rz142
	rz143
	rz144
	rz145
	rz146
	rz147
	rz148
	rz149
	rz150
	rz151
	rz152
	rz153
	rz154
	rz155
	rz156
	rz157
	rz158
	rz159
	rz160
	rz161
	rz162
	rz163
	rz164
	rz165
	rz166
	rz167
	rz168
	rz169
	rz170
	rz171
	rz172
	rz173
	rz174
	rz175
	rz176
	rz177
	rz178
	rz179
	rz180
	rz181
	rz182
	rz183
	rz184



